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merksamkeit wieder auf einen Gegenstand, der für
immer aus dein Kreise Ihre- Berachschlagungen aus-
geschlossen schien der aber unier neu eintretenden
Umstanden wieder in denselben zurückkehrt.

Den Grund diese? Bvthschaft geben die Fode-
rungen um Entschädigung von Seite der durch die
Oligarchie verfolgten Patrioten.

BB. Gesezgeber, uni denjenigen unter solchen
Federungen, deren Gültigkeit würde anerkannt wer-
den, ein Genüge zu leisten, wiesen Sie d»rch Ih-
rên Beschluß vom iy. Okt. 1798 die verfolgten Pa-
trioten an die Gerichte.

Schuldigermaßen theilt Ihnen das Direktorium
die sowohl ein Betreff der Zmcherschen als der Frey-'
burgischen Regierungsglieder Mroffencn Maasnah-
men mit, damit theils dein Wunsche des Eeftzes
entsprochen, theils ourch gütliche Mitte! dem Elfe!,
des Pnvakhasses vorgebogen werde; emem Eifer
und Haß, - der in einer so deüca.e.i Sache bei ge-
richtlicher Verfolgung unausweichlich seyn würbe.

Sie sehen aus Pem Schreiben vom 19. Nov.
unter Nro. -E an den Negierungscommissar Codier
den Erfolg dieser Maaßuahlnen bis auf diesen Zeit-
xunkt, wie auch einige Ideen über die erforderliche
Ergreifung von neuen Maaßnahmen, nachdem die
vorhergehenden fruchtlos geblieben.

Die Antwort dieses Commijsárs unter Nro. L,
und das zweite Schreiben dcs Direktoriums unter
Nro. L. machen Sie mit den neu ergriffenen Maaß-
nahmen bekannt. Aus dem neuen Berichte des B.
Toblers der ebenfalls hier unter Nro. O. beigefügt
ist, werden Sie sich von dem schlechten Erfolg über-
zeugen, den auch sie gehabt haben, und den jeder
andere von solcher Natur haben würde.

Was die ehemalige Regiemngsglieder von Frey-
bürg betrifft, fo sehen Sie aus dem Schreiben des
Direktoriums vom Z. Dez. an den Rcgieru.ngssiatt-
Halter dieses Kantons wovon Ihnen hier die Eopie
unter Nro. L. beigelegt wird, wie sehr es wünschte,
daß dieser Handel gütlich möchte beendigt werden.

Zugleich beweist Ihnen die unter Nro. b'. bei

gefügte Antwort, wie wenig die Freyburgischen Re-
Kierungsglieder von gleichem Wunsche belebt sind.

(Die Fortsetzung folgt.)

2. Dieser Rath soll dem Minister untergeordnet

Vollziehungsausschuß.
dasDer Vollziehnngsausschuß, in Erwägung,

es nöthig ist, dem Finanzminister alle nur mögliche
Hilfsmittel zu verschaffen, die ihm das ihm anver-
traute so mühsame als beschwerliche Amt erleichtern
können;

beschließt:
I. Dem Fincmzminister soll bei seinen Verrich-

tmîgfn em Fmanzrath beistchen.

seyn.
Z. Er soll aus allen Chefs der verschiedenen

Abtheilungen des Ministeriums und aus zween Come
missarien des Schatzamtes bestehen.

4. Für einmal ist diele Anzahl der Chefs der
Abtheilungen auf sechse bestmmt; sie kaun aber auf
den Vorschlag des Finanzmmisters vermehrt oder ver-
mindert werden. Die

iste Abtheilung behandelt die Austagen. Die
sce das allgemeine und besondere Rechnungswesen,

die Controlle und das Münzwesen. Die
Zte die Verwaltung des Schatzes, des Schießpul-

vers und des Posiweserrs. Die
4te die National - und Klosierguter, das Forstwe-

sen und den Bergbau. Die
Zte die allgemeine Liquidation der Feudalrechte. Die
üw das Zoll- und Mamwesen.

Jede Abtheilung wird in die erforderlichen Un-
teràheilungen gesondert.

5. Bei dem Finanzrathe hat der Minister den
Vorsitz.

6. Er allein hat eine besondere Stimme.
7. Indessen ist er verpflichtet, jedesmal bei ein-

tretender Verschiedenheit der Meinungen, die Mei-
nnng der Majorität des Finauzrathes mit der seini-
gen der VollziehnngscommMo» vorzulegen.

8. Der Finanzminister allein dient dem Rathe
zum Organ bei der vollziehenden Commission. Er
allein ist verantwortlich über die Vollziehung aller
Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen betreff seines
Ministeriums.

y. Alle Briefe werden an den Minister gerichtet,
und alle Ausfertigungen von ihm unterzeichnet, mit
beigefügter Unterzeichnung von dem Chef der betreff
senden Abtheilung.

10. Der vollziehenden Commission kann der Mi-
nister keinen Beschluß und keinen Botschastsentwurs
vorschlagen, ohne vorher den Finanzrath zu Rache
gezogen zu haben; anbei sieht es ihm frei denselben
über jeden andern Gegenstand zu Rathe zu ziehen,
so oft er es gut findet.

11. Der Minister wird die verschiedenen Zweige
seines Ministeriums unter diejenigen Divisionen, de-
ren Niedersetzung er nothwendig glaubt, selbst ver-
theilen.

12. Die Chefs dieser Divisionen werden auf den
Vorschlag des Ministers von d-r vollziehenden Gewalt
ernennt, und können auch nur auf diese Weise emsezt
werden.

Die innere Organisation der verschiedenen
Abtheilungen ist gänzlich dcm Minister und seinem
Finanzrathe überlassen, mit dem Vorbehalt, daß er

hierüber der vollziehenden Commiision, wofern er kS

nöthig findet, Bericht erstatte.
Bis zum Eintritt eines neben Ministers in sein«



Verrichtungen, bleiben mittlerweile die Divisionen! Es sind Thatsachen, die zu notorisch sind, als
auf dem gegenwärtigen Fuße. ^

'daß sie einiger Belege bedürfen, daß das in unserer' iner Glie-helvetischen Konstitution sebr zweideutig öciumint«14. Unmittelbar nach der Ernennung seiner Gli
der beginnt der Finanzrath die Geschäfte.

iZ. Der gegenwärtige Beschluß soll durch den
Druck bekannt gemacht, und die Vollziehung vessel-
den dem Finauzminister aufgetragen werden.

Bern den 17. Ienner i8o->.

Der Präsident des vollziehenden Ausschusses
D 0 l d e r.

Im Namen des Voll;' Ausschusses, der Gen. Secr.
Mousson.

Schreiben des Kirchenralhs des Kantons Bern
an den Vollz. Rath der einen und untheilba-
reu helvetischen Republik.

Bern, den 14. Jenner 1800.

Bürger Vollzjehungs-Räthel
Der hiesige Kirchenrath würde nicht nur seine

schuldigste Pflicht hintansetzen, sondern auch seinen
eigenen Empfindungen Gewalt thun, wenn er bei
den für das Vaterland so wichtigen und so folgen-
reichen Ereignissen der leftm Tage still schwiege.
We guten Kürger ahnden in diesen Ereign sscn eine
beginnende Ordnung der Dinge, wo Wahrheit uno
Recht, lange genug von Leidenschaft und Willkühr
verdrängt, die Oberhand gewinnen, und wo das ge-
meine Beste, lange genug dem Partheigeisie und klein-
lichen Rücksichten aufgeopfert, das vornehmste Au-
genmerk der Stellvertreter und Regenten des heive-
tischen Volkes seyn wird.

Wenn sich jeder aufgeklärte und warme Vater-
landsfreund dieser Ansicht freuet, und wenn er diese
seine Freude dadurch gerechtftrtiget siehet, daß er
an der Spitze der öffentlichen Geschäfts Männer von
erprobter Einsicht und Rechtschaffenheit erblickt: so
geziemet es sich auch den Dienern einer Religion,
die daS Glück der Staaten und der Menschen durch
Sittlichkeit und Tugend begründet, nicht nur an die-
ftr Freude der Bessern, Theil zu nehmen, sondern auch
ihre Theilnchmung öffentlich zu bezeugen.

Wenn Sie, Br. Voüziehungsräche, mitten un-
ter den wichtigen Sorgen, von denen Sie umringt
sind, die Darstellung der Lage, in welcher sich die
Religion, die Kirche, und wir, die Diener derfttben,
seit der in unserm Vattrlande geschehenen Révolu-,
tion, befunden hoben, Ihrer Aufmerksamkeit würdi-
gen können; so wird diese Darstellung, vereint mir
den in uns auflebenden Hoffnungen eines bessern
Zustandes, Ihnen für die Treue und Ergebenheit
unserer Gesinnungen die bewährtestes Verbürgung
seyn.

chen Konstitution sebr zweideutig
Verhältniß des Staats gegen die Kirche, auf diese
le,cere weniger durch die Schuld des Volkes, das
diese Konstitution annahm als durch die Maxünen
ihrer Verfasser, und derer, die sie har.dhabeten, von
einem äußerst verderblichen Einfluß gewesen ist.

Wenn wir in dem dieses Verhältniß bestimmen-
den Artikel schon eine laut vor der W lt ausgespros
chene Gleichgültigkeit gegen die, die Menschheit nach
ihren wahren Grundsätzen versittlichende und vered--
lende christliche Religion zu entdecken glaubten; s»

können wir in der Art und Weise, wie die Diener
dieser Religion in der Konstitution selbst, und fticher
unter dem Schutze der Befügniß, die sie der Bös-
Willigkeit ertheilte, von den Machthabern derselben
behandelt worden sind, den bittersten Haß gegen sie,
und die überdachtesten Zerstvrungseittwürfe wahr-
nehmen.

Es war an dem Daseyn eines solchen zerstören-
den Plans um so da weniger zu zweifeln, da seit
dem Augenblicke, da er einer nicht argwöhnischen
Vermuthung dargestellt wurde, alle zur Ausführung
desselben dienenden Mittel mit einer systematischen
Uebcrlegcheit gebraucht worden sind.

Schon in der Constitution wurde über die Dies
ner der Religion durch die Beraubung ihres Aktivs
burgerrechts, durch ihre Gleichstellung mit den Vers
geldstagenden und den Verbrechern der Stab ge-
brechen. Schon dadurch wurde von weitem her
Fürsorge gethan daß es künftig der Religion an
talentvollen und eifrige!; Lehrern, und der Kirche an
würdigen Vorsiehern gebrechen sollte.

So hatten m diesem Punkte die Verfasser der--
selben einen Schritt gewagt, den die ersten Urheber
der fränkijchen Revolution gegen Religion und Kirche"
nicht hatten wagen dürfen, und sie hatten damit
ihre Meister übcrtrofftn.

Wir müßen, BB. Vollziehungsräthe, den biss
herigen Machthabern die Gerechtigkeit wiedersah? cn
lassen, daß sie diese ihnen gebrochene Zerstirungss
bahn seither mit festen und sichern Schritten verfolgt
haben.

Daß man die vorigen kirchlichen Behörden nicht
anerkannte, und es bloß stillschweigend duldete,
daß sie die Besorgung der religiösen Angelegenheiten
ohne einige Leitung und Handbienmg fortftzten.

Daß mau durch die Aufhebung der Sittenges
richte das Ansehen der Geistlichen zerstörte; ihren
Einfluß auf die Volkstugend gefiissemiich abgrub,
und der wildesten Ausgelassenheit alle Damme aus
dem Wege räumte.

Daß man die Geistlichen, diese Vorsteher der
Kirchgememden he» bürgerlichen Behörden dieser
Gemeinden unterwarf, uns sie gleichwohl für jedes
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